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1 AUFTRAGSGRUNDLAGEN UND ALLGEMEINES 

1.1 AUFTRAGGEBER 

Bezirksgericht Donaustadt, 1220 Wien, Dr.Adolf-Schärf-Platz 3, Herr Rat Mag. Dr. Stefan Schwab, mit 

Beschluss vom 13.10.2025 

1.2 AKTENZAHL 

Exekutionssache: 20 E 32/ 25a 

1.3 BETREIBENDE PARTEI 

WEG 1220 Wien, Tokiostraße 12 v.d. 

WEVIG GmbH  

Märzstraße 1 

1150 Wien 

vertreten durch 

Dr. Philipp Millauer Rechtsanwalt 

An der Hülben 1 

1010 Wien 

1.4 VERPFLICHTETE PARTEI 

Siyi Hou 

geb. 01.02.1977 

Tokiostraße 12/3, Top 19 

1220 Wien 

1.5 AUFTRAG/ZWECK 

Der Sachverständige wird beauftragt schriftlich Befund und Gutachten über den Wert der BLNr. 84 und 

85 (jeweils 143/19852 Anteile) verbunden mit Wohnungseigentum an W Top 19 Stiege 3 der 

Liegenschaft KG 01660 Kagran, EZ 3779 per Adresse 1220 Wien, Tokiostraße 12 zur Durchführung der 

bewilligten Zwangsversteigerung zu erstatten. 

1.6 BEFUNDAUFNAHME UND ANWESENDE PERSONEN 

Die Befundaufnahme fand am 30.01.2026 um 09:30 Uhr statt. 

An der Befundaufnahme nahmen außer dem gefertigten Sachverständigen teil: 

Herr FOI Thomas Toth (Gerichtsvollzieher) 

Frau Viviann Zheng 
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1.7 BEWERTUNGSSTICHTAG 

Bewertungsstichtag ist der Tag der Befundaufnahme, somit der 30.01.2026. 

1.8 BEWERTUNGSGRUNDLAGEN 

Dem Sachverständigen stehen sowohl seine erhobenen als auch die vom Auftraggeber übergebenen 

Grundlagen und Unterlagen und die allgemeinen Grundlagen aus der Literatur und Wissenschaft zur 

Verfügung. 

 

• Eigene Fotodokumentation 

• Auskünfte und Unterlagen der Hausverwaltung WEVIG GmbH: 

o Betriebskostenabrechnung 2024 

o Betriebskostenvorschreibungen ab 01/2026 

o Jahresbericht 2025 & Vorausschau 2026 

o Protokoll der Eigentümerversammlung vom 23.04.2025 

o Schreiben vom 01.07.2022 hins. Beschlussfassung Energieausweis 

• Auskünfte durch die MA6 

• Einsichtnahme in den Bauakt am 28.11.2025 

• Grundbuchsauszug der Liegenschaft vom 27.11.2025 und 16.02.2026 

• Erhebungen am Grundbuch: TZZ 4616/1998, 4872/2001, 635/2006, 1350/2006, 2807/2006, 

3985/2018, diverse Kaufverträge 

• DKM – Auszug (Auszug der digitalen Katastermappe) 

• Flächenwidmungsplan  

• Internetabfragen (geoland.at, hora.gv.at, umweltbundesamt.at, wien.gv.at, laerminfo.at) 

• Erhebungen am örtlichen Immobilienmarkt 

• Eigene Vergleichspreissammlung aufgrund beruflicher Tätigkeit  

• Liegenschaftsbewertungsgesetz idgF  

• Ö-NORM B 1802-1 bis 3  

• Baukosten Empfehlungen des Hauptverbandes 

• Fachliteratur:  

o Bienert/Funk, Immobilienbewertung Österreich, 4. Auflage, 2022 

o Kranewitter, Liegenschaftsbewertung, 7. Auflage, 2017 

o Kleiber, Verkehrswertermittlung von Grundstücken, 9. Auflage, 2019 

o Kothbauer/Reithofer, Liegenschaftsbewertungsgesetz, 2013 

o Kothbauer, Mietrecht Österreich, 2021 

o Seiser/Kainz, Der Wert von Immobilien, 2011 

o Ross/Brachmann/Holzer/Renner, Ermittlung des Bauwertes von Gebäuden und des 

Verkehrswertes von Grundstücken, 29. Auflage, 2005 

o WEKA Business Solutions GmbH, Liegenschaftsbewertung in der Praxis, 2025 

o SV-Landesverband Steiermark und Kärnten, Nutzungsdauerkatalog baulicher Anlagen 

und Anlagenteile, 2020 

o Seiser, Die Nutzungsdauer, 2020 

o Immobilienpreisspiegel der Wirtschaftskammer Österreich 

o EHL/BUWOG Erste Wiener Wohnungsmarktberichte 
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1.9 ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN 

Das Gutachten wurde ausschließlich nach den Bestimmungen des Liegenschaftsbewertungsgesetzes 

1992, BGBl. 1992/150 sowie der ÖNORM 1802-1 bis 3 erstellt. Es wird der Verkehrswert gemäß  

§ 2 Abs 2 LBG ermittelt. Die Bewertung erfolgt unter der Annahme der Geldlastenfreiheit. 

Das Bestehen von außerbücherlichen Rechten oder Lasten konnte vom Sachverständigen nicht 

festgestellt werden. Solche können nur berücksichtigt werden, wenn sie bekanntgegeben wurden. Da 

im konkreten Fall keine entsprechenden Angaben vorliegen, erfolgt die Verkehrswertermittlung 

ausschließlich auf Grundlage der Annahme, dass keine außerbücherlichen Rechte oder Lasten 

bestehen. 

Die im Befund dargelegten Sachverhalte basieren auf den übergebenen bzw. vom Sachverständigen 

eingeholten Unterlagen sowie auf den im Zuge der Befundaufnahme durch Augenschein feststellbaren 

Gegebenheiten. Insbesondere die Befundung des Bau- und Erhaltungszustands der Baulichkeiten 

erfolgt ausschließlich durch äußeren Augenschein am Tag der Befundaufnahme.  

Soweit im Gutachten technische Einrichtungen, Anlagen sowie Ver- und Entsorgungsleitungen oder 

sonstige Sanitär- und Elektroinstallationen erwähnt werden, wurden diese nicht auf ihre 

Funktionsfähigkeit überprüft. Sofern derartige Anlagen vorhanden sind, wird deren ordnungsgemäße 

Funktion bei der Bewertung unterstellt. Ebenso wird unterstellt, dass für den Betrieb der Anlagen die 

erforderlichen behördlichen Bewilligungen vorliegen. Solche Einrichtungen werden in der Bewertung 

nur berücksichtigt, soweit sie mit dem Bewertungsobjekt baulich verbunden sind. 

Im Verkehrswert werden Fahrnisse, Inventar sowie Einrichtungsgegenstände nicht berücksichtigt. 

Das Gutachten wurde ausschließlich für den im Auftrag genannten Zweck und die dort angeführten 

Auftraggeber erstellt. Eine Haftung des Sachverständigen für eine darüber hinausgehende 

Verwendung oder eine Verwendung durch Dritte wird ausgeschlossen. 

Die Vervielfältigung oder Veröffentlichung dieses Gutachtens ist weder im Ganzen noch in Teilen 

zulässig. Dies gilt auch für das Hochladen des Gutachtens oder einzelner Bestandteile desselben auf 

Plattformen oder Systeme der künstlichen Intelligenz. 

Alle Währungsangaben sind in Euro ausgewiesen, sämtliche Flächenangaben in Quadratmetern. 

1.10 HINWEISPFLICHT 

Ö-NORM B 1802-1 Punkt 4.4: Angesichts der Unsicherheit einzelner in die Bewertung einfließender 

Faktoren, insbesondere der Notwendigkeit, auf Erfahrungswerte zurückzugreifen, kann das Ergebnis 

der Bewertung keine mit mathematischer Exaktheit feststehende Größe sein und bedeutet nicht 

notwendigerweise, dass ein entsprechender Preis, auch bei gleichbleibenden äußeren Umständen, im 

Einzelfall jederzeit, insbesondere kurzfristig, am Markt realisierbar ist. Sollte eine solche kurzfristige 

Veräußerung - aus welchem Grund auch immer - notwendig sein, so behält sich der SV vor, vom 

festgesetzten Verkehrswert einen entsprechenden weiteren Abschlag vorzunehmen.  
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1.11 UNABHÄNGIGKEIT DES GUTACHTERS, SORGFALTSMASSSTAB UND 
VERTRAULICHKEITSERKLÄRUNG  

Der gefertigte Sachverständige erklärt ausdrücklich, dass er diese Liegenschaftsbewertung als 

unabhängiger Gutachter objektiv und unparteiisch erstellt hat.  

Der gefertigte Sachverständige erklärt weiters, sämtliche Informationen, Urkunden und Unterlagen die 

er vom Auftraggeber oder einem Dritten im Zusammenhang mit der Gutachtenserstellung erhalten 

hat und den Inhalt des Gutachtens selbst, insbesondere die ermittelten Werte im Rahmen der 

gesetzlichen Gegebenheiten vertraulich zu behandeln.   
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2 BEFUND 

2.1 GRUNDBUCHSSTAND (EINGESCHRÄNKT AUF BLNR 84 UND 85) 
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2.1.1 Gutsbestand (A-Blatt) 

Die Liegenschaft besteht aus dem folgenden Grundstück: 

Grundstücksnummer    Grundstücksgröße 

954/22          3.483 m² 

Aus den Eintragungen im A2-Blatt ergibt sich keine wertrelevante Beeinträchtigung des 

gegenständlichen Wohnungseigentumsobjektes. 

2.1.2 Eigentumsverhältnisse (B-Blatt) 

Die Anteile B-LNR 84 und 85 stehen im Eigentum einer Eigentümerpartnerschaft zwischen Jian-Hong 

Zheng und Siyi Hou und sind jeweils mit 143/19852 Anteilen verbunden mit Wohnungseigentum an W 

Top 19 Stiege 3. 

2.1.3 Lasten (C-Blatt) 

Im Hinblick auf den Bewertungszweck im Rahmen des Exekutionsverfahrens erfolgt die Bewertung 

unter der Annahme der Geldlastenfreiheit. Allfällige Belastungs- und Veräußerungsverbote sowie die 

im Grundbuch eingetragene Einleitung des Versteigerungsverfahrens bleiben daher bei der Bewertung 

unberücksichtigt. 

Im C-Blatt sind darüber hinausgehend folgende, die Gesamtliegenschaft betreffende Eintragungen 

ersichtlich: 

C-LNR 21: Dienstbarkeit der Verlegung, Wartung, Instandhaltung und allfälligen Erneuerung einer 

Nutzwasserleitung gemäß Servitutsvertrag vom 24.08.2005 

C-LNR 31: Benützungsregelung gemäß § 17 WEG 2002 laut Wohnungseigentumsvertrag vom 

21.02.2005 

C-LNR 32: Vereinbarung über die Aufteilung der Aufwendungen gemäß § 32 WEG 2002 laut 

Wohnungseigentumsvertrag vom 21.02.2005 

C-LNR 33: Abweichende Abstimmungseinheiten gemäß § 32 WEG 2002 laut 

Wohnungseigentumsvertrag vom 21.02.2005 

Diese Eintragungen betreffen technische bzw. organisatorische Regelungen der Nutzung und 

Verwaltung der Gesamtliegenschaft. Eine über das übliche Maß hinausgehende Einschränkung der 

Nutzung des gegenständlichen Wohnungseigentumsobjektes ist daraus nicht abzuleiten. 

Außerbücherliche Rechte und Lasten wurden dem Sachverständigen nicht bekannt gegeben. 
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2.2 LAGE 

Die bewertungsgegenständliche Liegenschaft befindet sich im Ortsteil 

Kagran im 22. Wiener Gemeindebezirk Donaustadt an der Tokiostraße. 

Die Umgebung ist überwiegend durch großvolumige Wohnbebauung 

geprägt. Ergänzend bestehen Einzelhandelsnutzungen sowie sonstige 

infrastrukturelle Einrichtungen. 

 

Abbildung 1: Übersichtskarte Wien und Umgebung Quelle: geoland.at, eigene Bearbeitung 

 

Abbildung 2: Übersichtskarte Teilbereich von Kagran und Umgebung Quelle: geoland.at, eigene Bearbeitung 
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Abbildung 3: Luftbild nächste Umgebung 

 
Quelle: geoland.at, eigene Bearbeitung 

2.2.1 Verkehrsanbindung  

Die Liegenschaft ist über das örtliche Straßennetz erreichbar. Die Tokiostraße ist in beide 

Fahrtrichtungen befahrbar, wobei die Richtungsfahrbahnen durch einen Straßenbahntrassenkörper 

getrennt sind. 

Die Anbindung an den öffentlichen Verkehr erfolgt über mehrere Straßenbahn- und Buslinien im 

näheren Umfeld sowie über die U-Bahn-Linie U1 (Station Kagran). Die Fahrzeit zum Wiener 

Stadtzentrum (Station Stephansplatz) beträgt rund 25 Minuten. 

Die nächstgelegenen Haltestellen öffentlicher Nahverkehrsmittel sind nachstehend aufgelistet: 

Tram      25, 26, 27 Josef-Baumann-Gasse  Entfernung ca.  150 m      ca.   2 Gehminuten 

Bus  27A  Josef-Baumann-Gasse Entfernung ca.  200 m      ca.   3 Gehminuten 

  27B  Drückegasse  Entfernung ca.  300 m      ca.   4 Gehminuten 

U-Bahn  1  Kagran    Entfernung ca.    1 km      ca. 14 Gehminuten  
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Abbildung 4: Übersichtskarte ÖVPN im Umfeld Quelle: wien.gv.at/stadtplan 

Die Anbindung an den Individualverkehr erfolgt über die Tokiostraße, die die Prandaugasse mit der 

Donaufelder Straße verbindet. Über die Donaufelder Straße ist die Wagramer Straße als wichtige 

Hauptverkehrsachse erreichbar. Anschlüsse an das hochrangige Straßennetz bestehen nach wenigen 

Fahrminuten über die Donauufer Autobahn A22 sowie die Südosttangente A23. Die Liegenschaft liegt 

in der allgemeinen Kurzparkzone der Stadt Wien. 

2.2.2 Infrastruktur 

Einkaufsmöglichkeiten, öffentliche Verkehrsmittel, Schulen und medizinische Versorgung befinden 

sich im näheren Umfeld. 

Das Einkaufszentrum Westfield Donau Zentrum mit zahlreichen Einzelhandels- und 

Dienstleistungsbetrieben ist in rund 1 km Gehweg erreichbar. In unmittelbarer Nähe befindet sich mit 

dem Kirschblütenpark eine größere Erholungsfläche. 
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2.3 GRUNDSTÜCK 

2.3.1 Größe, Maße, Form und Topographie 

 

Abbildung 5: DKM-Auszug Quelle: geoland.at, eigene Bearbeitung 

Das Grundstück ist annähernd eben. Die Konfiguration ist als rechteckig zu bezeichnen.   

Das Grundstück ist bereits im Grenzkataster aufgenommen, wodurch der Grenzverlauf als verbindlich 

einzustufen ist. 

2.3.2 Anschlüsse, Aufschließung, Anbindung an das öffentliche Gut 

Die Liegenschaft verfügt über alle betriebsnotwendigen Anschlüsse (Strom, Wasser, Kanal, 

Fernwärme, Telefon). 

Das Grundstück grenzt direkt an öffentliches Gut.  

2.3.3 Abgaben und Gebühren 

Laut schriftlicher Mitteilung der Magistratsabteilung 6 – Rechnungs- und Abgabenwesen (BA 9) 

bestehen für die Liegenschaft 1220 Wien, Tokiostraße 12 keine Rückstände bei den 

Grundbesitzabgaben sowie bei den Wasser- und Abwassergebühren. Diese Abgaben betreffen die 

Gesamtliegenschaft, eine Aussage über allfällige Rückstände einzelner Wohnungseigentumsobjekte 

kann daraus nicht abgeleitet werden.  
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2.3.4 Flächenwidmung und Bebauungsbestimmungen  

 
 

Abbildung 6: Flächenwidmungs- und Bebauungsplan Quelle: geoland.at, eigene Bearbeitung 

Das Grundstück weist folgende Flächenwidmung und Bebauungsbestimmungen auf:  

Bereich 1 

• Bauland Wohngebiet 

• Bauklasse IV 

• Geschlossene Bauweise 

• Trakttiefe 12 Meter 

Bereich 2 

• Gärtnerische Ausgestaltung 

2.3.4.1 Erläuterungen zur Flächenwidmung 

§ 6 (6) BO für Wien: In Wohngebieten dürfen nur Wohngebäude und Bauwerke, die religiösen, 

kulturellen oder sozialen Zwecken oder der öffentlichen Verwaltung dienen, errichtet werden. Die 

Errichtung von Gast-, Beherbergungs-, Versammlungs- und Vergnügungsstätten, von Büro- und 

Geschäftsbauwerken sowie die Unterbringung von Lagerräumen, Werkstätten oder Pferdestallungen 

kleineren Umfanges und von Büro- und Geschäftsräumen in Wohngebäuden ist dann zulässig, wenn 

sichergestellt ist, daß sie nicht durch Rauch, Ruß, Staub, schädliche oder üble Dünste, Niederschläge 

aus Dämpfen oder Abgasen, Geräusche, Wärme, Erschütterungen oder sonstige Einwirkungen, 

Gefahren oder den Wohnzweck beeinträchtigende Belästigungen für die Nachbarschaft herbeizuführen 

geeignet sind. 

Bereich 1 

Bereich 2 
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2.3.5 Gefahrenzonen  

Gemäß Abfrage auf der Plattform HORA – Natural Hazard Overview & Risk Assessment Austria 

(hora.gv.at), dem Geoinformationsdienst des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, 

Regionen und Wasserwirtschaft, weist die gegenständliche Adresse folgende Naturgefahrenrisiken 

auf: 
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Abbildung 7: HORA-Pass Quelle: hora.gv.at 
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2.3.6 Kontamination  

Entsprechend einer Novelle des Altlastensanierungsgesetzes gibt es seit 1. Jänner 2025 keine 

Verdachtsflächen mehr.  Die auf dem Altlastenportal bis Ende 2024 verfügbare Abfrage zum 

Verdachtsflächenkataster steht nicht mehr zur Verfügung. 

Seit 1. Jänner 2025 wird auf dem Altlastenportal folgendes veröffentlicht (gemäß § 18 Abs. 4 ALSAG): 

• Altablagerungen und Altstandorte, bei denen nach einer Erstabschätzung gemäß § 14 Abs. 1 

eine erhebliche Kontamination oder ein erhebliches Risiko zu erwarten ist, 

• Altablagerungen und Altstandorte, die einer Beurteilung gemäß § 14 Abs. 3 unterzogen 

wurden und 

• Altlasten 

Für das gegenständliche Grundstück liegt keine entsprechenden Veröffentlichungen vor.  

Eine Bodenuntersuchung ist nicht Gegenstand dieses Gutachtens, es wird daher ausdrücklich darauf 

hingewiesen, dass dennoch wertmindernde Boden- bzw. Untergrundbeschaffenheit vorhanden sein 

können. Das Gutachten wird der Prämisse unterstellt, dass keine Kontamination vorliegt. Die 

Verifizierung der Prämisse bedarf einer Bodenuntersuchung durch Sonderfachleute.  Wird nachträglich 

festgestellt, dass die Immobilie oder ein benachbartes Grundstück in einer Weise genutzt wurde oder 

wird, die zu einer Kontaminierung führen würde, könnte dies den ausgewiesenen Wert beeinflussen.  

Selbiges gilt auch für die Baustoffen und Materialien die bei den Baulichkeiten verwendet wurden: Es 

wird von der Prämisse ausgegangen, dass keine gesundheitsgefährdenden Stoffe eingesetzt wurden 

bzw. nur solche Materialien vorhanden sind, die im Falle eines Abbruchs die Entsorgung auf einer 

Baurestmassendeponie zulassen.  



 

 

DI(FH) Norbert Supanz, MBA  Seite 21 von 99 
GUTACHTEN:        BLNr. 84 und 85  |  EZ 3779  |  KG 01660 Kagran  |  1220 Wien, Tokiostraße 12/3/19 
 

2.3.7 Lärmbelästigung 

 

Abbildung 8: Straßenlärm Quelle: laerminfo.at 

In der obigen Grafik ist der Tag-Abend-Nacht-Lärmpegel von hochrangigen Straßen in der Zuständigkeit 

der Bundesländer sowie von Landesstraßen in 4 m Höhe über dem Boden dargestellt. Entlang der 

Tokiostraße werden dabei Lärmpegel von bis zu 60 dB ausgewiesen. Im Bereich der Stiege 3 ist 

hingegen keine erhöhte Belastung durch Straßenverkehr ersichtlich. 

Die nachfolgende Grafik stellt den Tag-Abend-Nacht-Lärmpegel von Haupteisenbahnstrecken und 

Straßenbahnen dar. In Ballungsräumen sind sämtliche Eisenbahnstrecken erfasst. Entlang der 

Tokiostraße werden Lärmpegel von bis zu etwa 65 dB ausgewiesen, die auf den Betrieb der 

Straßenbahnlinien 25, 26 und 27 zurückzuführen sind. Im Bereich der Stiege 3 ist hingegen keine 

erhöhte Lärmbelastung durch Schienenverkehr dargestellt. 

Anzumerken ist, dass die in den Lärmkarten ausgewiesenen Beeinträchtigungen nicht exakt zutreffen 

müssen, es handelt sich hierbei nur um einen groben Überblick.  
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Abbildung 9: Schienenlärm Quelle: laerminfo.at 
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2.4 BESCHREIBUNG DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN 

Die Bebauung besteht aus einer im Jahr 2003 fertiggestellten Wohnhausanlage mit vier Stiegen. 

Gemäß Nutzwertgutachten vom 24.11.2004 umfasst die Anlage insgesamt 38 Wohnungen, eine 

Tiefgarage mit 57 KFZ-Stellplätzen sowie ein die gesamten Stiegen 1 und 2 (ehemals Bauteil A) 

einnehmendes Wohnheim mit insgesamt 141 Wohneinheiten. Die Wohnungen befinden sich bei den 

Stiegen 3 (ehemals Bauteil C) und 4 (ehemals Bauteil B). Die Gebäude sind in ein Kellergeschoß, ein 

Erdgeschoß, fünf Obergeschoße sowie ein erstes und zweites Dachgeschoß gegliedert. Die Stiegen 1 

und 2 befinden sich straßenseitig entlang der Tokiostraße, während die Stiegen 3 und 4 über die 

Bonsaigasse erschlossen sind. Die Außenflächen sind teilweise befestigt und überwiegend als 

gepflasterte Gehwege ausgeführt. Weiters bestehen begrünte Flächen mit Kinderspielplatz, Pergola 

sowie diversen Strauch- und Baumbestand. Teilflächen sind den Erdgeschoßwohnungen als 

Eigengärten zugeordnet. 

   

 

Abbildung 10: Auszug Bestandsplan (Fertigstellungsanzeige), Plan Nr.: 11 Quelle: Bauakt MA37 
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Abbildung 11: Auszüge Bestandsplan (Fertigstellungsanzeige), Plan Nr.: 13 Quelle: Bauakt MA37 

2.4.1 Bewilligungsstand 

Aus dem Bauakt konnten folgende objektrelevante Informationen entnommen werden: 

  

Die Wohnhausanlage wurde im Jahr 2000 baubewilligt und im Jahr 2003 fertiggestellt. Im Jahr 2020 

wurde eine Bauanzeige betreffend Unterfangungsarbeiten an den Stiegen 3 und 4 erstattet. 

  

Datum Art Inhalt

23.04.2025 Vermerk AV-Fertigstellung hins. Unterfangungsarbeiten

21.02.2020 Anzeige Bauanzeige für Unterfangungsarbeiten betr. Stiege 3 und 4

04.06.2004 Anzeige Fertigstellungsanzeige 4 Personenaufzüge Nrn. 32 NF 3724 bis 32 NF 3727

27.02.2004 Mitteilung Konsensübermittlung für die am 16.12.2003 vorgelegte Fertigstellungsanzeige

24.11.2003 Bescheid Bewilligung zur Abweichung vom bewilligten Bauvorhaben

31.03.2003 Bescheid Baubewilligung 4 Personenaufzüge Nrn. 32 NF 3724 bis 32 NF 3727

03.03.2003 Bescheid Bewilligung Lüftungsanlage

22.04.2002 Bescheid Bewilligung zur Abweichung vom bewilligten Bauvorhaben

30.10.2000 Bescheid Baubewilligung Wohnhausanlage
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2.4.2 Konstruktion und Ausstattung 

Baujahr:  um 2003 

Geschoße:  KG, EG, 1.-5.OG, 1.DG, 2.DG  

Bauweise:  Massivbauweise  

Dach:  geneigtes Blechdach 

Fassade:  VWS-Fassade, verputzt und gemalt 

Aufzug Stiege 3: vorhanden - 2003, 630 kg bzw. max. 8 Personen 

Fenster:  Kunststoff-/Alu-Fenster mit Isolierverglasung 

Stiegenhaus: einläufige Massivtreppen; keramische Fliesen 

Eingang:  zweiflügelige Aluminiumtüre mit Glaseinsatz 

Stellplätze:  vorhanden – Tiefgarage mit 57 KFZ-Abstellplätzen 

Sonstiges:  Kinderwagen- und Fahrradeinstellraum 

2.4.3 Bau- und Erhaltungszustand  

Das Gebäude wies im Zuge der Befundaufnahme augenscheinlich einen durchschnittlichen Bau- und 

Erhaltungszustand auf.  

Die Stiegenhäuser einschließlich der Liftanlagen präsentieren sich in einem gepflegten Zustand. 

Mehrere Wasserschäden sind vorhanden. 

Im Zuge der Befundaufnahme zeigen sich an den Fassadenflächen, insbesondere im Bereich der 

Eingänge und Durchgänge sowie im Bereich von Bauteilvorsprüngen (z. B. Vordächer), deutlich 

erkennbare Verschmutzungen, Ablaufspuren sowie Algen- und Feuchteverfärbungen. Im 

Sockelbereich sind zudem lokal Abplatzungen der Fassadenbeschichtung feststellbar. 

Die festgestellten Erscheinungen sind als typische witterungs- und nutzungsbedingte 

Beeinträchtigungen zu beurteilen, welche insbesondere in Bereichen mit eingeschränkter Besonnung 

und verzögerter Abtrocknung vermehrt auftreten. Insgesamt ist der Zustand der Fassadenoberflächen 

als instandhaltungsbedürftig zu beurteilen.  

2.5 BESCHREIBUNG DER WOHNUNG W TOP 19 STIEGE 3 

Bei der bewertungsgegenständlichen Wohnung W Top 19 Stiege 3 handelt es sich um eine im 1. und 

2. Dachgeschoß der Stiege 3 situierte Fünfzimmerwohnung. Der Zugang zur Wohnung erfolgt über das 

2. Dachgeschoß. 

Vom Vorraum aus sind die Küche, ein WC sowie das Wohnzimmer erreichbar. Über eine geradläufige 

Treppe erfolgt die interne Verbindung in das 1. Dachgeschoß, von dessen Vorraum die Schlafzimmer 

sowie die Sanitärbereiche jeweils separat zugänglich sind. 

Beide Geschoße verfügen über jeweils eine nach Süden ausgerichtete Terrasse. Der Zugang zur 

Terrasse im 2. Dachgeschoß erfolgt über das Wohnzimmer, jener zur Terrasse im 1. Dachgeschoß über 

zwei Schlafzimmer. Ein barrierefreier Zugang zu den Terrassen ist nicht gegeben. 
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Trotz der Lage im Dachgeschoß sind die Einschränkungen durch Dachschrägen als gering zu beurteilen. 

Aufgrund der geneigten Dachkonstruktion bestehen lediglich im 2. Dachgeschoß lokal reduzierte 

Raumhöhen.  

Die Beheizung der Wohnung erfolgt über Fernwärme mittels Radiatoren. Die Wohnung weist eine 

Ausrichtung nach Norden und Süden auf, wodurch eine Querlüftung grundsätzlich möglich ist. 

Die Schlafzimmer sind mit Fan-Coils ausgestattet. Zur Beschattung dienen Rollläden.  

Die Wohnung weist folgende Räume auf:  

- zwei Vorräume 
- eine Küche  
- ein Badezimmer 
- zwei WCs 
- fünf Zimmer  
- ein Abstellraum 
- zwei Terrassen 

2.5.1 Nutzfläche und Grundriss 

  

Abbildung 12: Auszug Bestandsplan (Fertigstellungsanzeige), 2.DG, Plan Nr.: 9 Quelle: Bauakt MA37 

 

Terrasse 

 

 

 

Zimmer 1 

 

 

 
Vorraum 1 

 

 

 

Küche 

 

 

 

WC 1 
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Abbildung 13: Auszug Bestandsplan (Fertigstellungsanzeige), 1.DG, Plan Nr.: 8 Quelle: Bauakt MA37 

Alle Räume sind über die beiden Vorräume aus erschlossen. Festzuhalten ist, dass abweichend von den 

zuvor dargestellten Planunterlagen unter der Treppe im 1. Dachgeschoß ein Abstellraum eingebaut 

wurde. Weitere größere Abweichungen vom Konsens konnten bei der Befundaufnahme nicht 

festgestellt werden.  

Gemäß zuvor dargestellten Bestandsplan weist die Wohnung folgende Fläche auf: 

 

Geschoß Raum Wohnnutzfläche in m² Terrassenfläche in m²

2.Dachgeschoß Vorraum 8,96

Zimmer 1 33,71

Küche 7,45

WC 1,00

Terrasse 14,11

1.Dachgeschoß Vorraum + Stg 14,62

Zimmer 2 12,46

Zimmer 3 13,72

Zimmer 4 12,65

Zimmer 5 16,52

Bad 5,64

WC 1,11

Terrasse 9,80

Gesamt 127,84 23,91

Zimmer 5 

Abstellr. 

Zimmer 2 

Bad 

Zimmer 3 

Vorraum 2 

WC 2 

Zimmer 4 

Terrasse 
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Es wird darauf hingewiesen, dass die Einheit bei der Befundaufnahme nicht vermessen wurde. 

Gemäß Nutzwertgutachten beläuft sich die Wohnnutzfläche auf 126,97 m² - es wird in weiterer Folge 

bei der Bewertung von dieser Fläche ausgegangen. 

  

Abbildung 14: Auszug Nutzwertgutachten – TZ 2807/2006 Quelle: Grundbuch Donaustadt 

2.5.2 Bau- und Erhaltungszustand  

Die Wohnung befindet sich insgesamt in einem dem Alter entsprechenden, überwiegend guten 

Erhaltungszustand und weist im Wesentlichen alters- und nutzungsbedingte Gebrauchsspuren auf. Im 

Zuge der augenscheinlichen Besichtigung wurden folgende Auffälligkeiten festgestellt: 

Die beiden Terrassentüren zur Terrasse im 1. Dachgeschoß ließen sich nicht öffnen, sodass die Terrasse 

nicht begangen werden konnte. Eine Beurteilung erfolgte ausschließlich visuell durch die Verglasung. 

Die Ursache für die eingeschränkte Öffnungsfunktion konnte im Rahmen der Besichtigung nicht 

festgestellt werden. Die Terrasse weist augenscheinlich einen eingeschränkten Pflegezustand mit 

Bewuchs sowie witterungsbedingten Verfärbungen der Belagsflächen auf. 

Die Terrassentür zur Terrasse im 2. Dachgeschoß ließ sich nur erschwert öffnen, dies lässt auf einen 

Justierungsbedarf der Beschläge schließen. Im Bereich des Rollladens der Küche ist eine offen geführte 

Elektroleitung erkennbar. 

Im Bereich der Küche sind an Wand- und Fensterflächen Verschmutzungen und Ablagerungen 

erkennbar, die augenscheinlich auf nutzungsbedingte Einflüsse, insbesondere Kochdunst, 

zurückzuführen sind. 
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Im Bereich der Badezimmerdecke sind punktuelle Verfärbungen erkennbar, die auf eine erhöhte 

Feuchtebelastung und mikrobiologische Ablagerungen hindeuten.  

Ein aktueller E-Befund liegt nicht vor.  

Nachfolgend werden die Räume einzeln beschrieben und mit Fotos dargestellt. 

2.5.3 Vorraum 

Bodenbelag:  keramische Platten 

Fenster:  n.v. 

Türen: Holz-Eingangstür in Stahlzarge 

Wandbelag:  verputzt und gemalt 

Deckenbelag:  verputzt und gemalt 

Ausstattung:  Türsprechanlage  

Zustand:  gut  
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2.5.4 WC 

Bodenbelag:  keramische Platten 

Fenster:  n.v. 

Türen: Holztür in Holzzargen 

Wandbelag:  vollständig verfliest 

Deckenbelag:  Holzdecke 

Ausstattung:  Hänge-WC mit Unterspülkasten 

Zustand:  gut; im WC ist keine mechanische Lüftung erkennbar; ein  

Luftauslass ist augenscheinlich nicht vorhanden. Eine verdeckte 

Lüftungsführung kann nicht ausgeschlossen werden. 
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2.5.5 Küche 

Bodenbelag:  keramische Platten 

Fenster:  Kunststofffenster mit Isolierverglasung 

Türen:    Glastüren in Holzzargen 

Wandbelag:  verputzt und gemalt; Fliesenspiegel bei Küchenzeile 

Deckenbelag:  verputzt und gemalt 

Ausstattung:  Küchenzeile mit Küchengeräten und Abwasch 

Zustand:  durchschnittlich; Verschmutzungen an Wänden und Fensterrahmen  

Einbauküche weist deutlich überdurchschnittlichen Abnutzungsgrad auf 
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2.5.6 Zimmer 1 

Bodenbelag:  keramische Platten 

Fenster:  Kunststofffenster/-Terrassentür (2-flügelig) mit Isolierverglasung 

Türen:    Glastüren in Holzzargen 

Wandbelag:  verputzt und gemalt 

Deckenbelag:  verputzt und gemalt 

Zustand:  gut  
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2.5.7 Vorraum + Stg 

Bodenbelag:  Parkett 

Fenster:  n.v. 

Türen:    offener Stiegenabgang 

Wandbelag:  verputzt und gemalt 

Deckenbelag:  verputzt und gemalt 

Zustand:  gut  
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2.5.8 Abstellraum 

Bodenbelag:  Parkett 

Fenster:  n.v. 

Türen:    Holztüren in Holzzargen 

Wandbelag:  verputzt und gemalt 

Deckenbelag:  verputzt und gemalt 

Zustand:  gut  
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2.5.9 Bad 

Bodenbelag:  keramische Platten 

Fenster:  n.v. 

Türen: Holz-Schiebetüre in Holzzarge 

Wandbelag:  vollständig verfliest 

Deckenbelag:  Holzdecke 

Ausstattung:  Waschbecken, Dusche mit Spritzschutz, Eckbadewanne, Lüftung 

Waschmaschinenanschluss 

Zustand:  gut; dunkle Verfärbungen an der Decke erkennbar, die auf 

Feuchtebeanspruchung und mögliche Schimmelbildung hindeuten 
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2.5.10 WC 2 

Bodenbelag:  keramische Platten 

Fenster:  n.v. 

Türen: Holztür in Holzzargen 

Wandbelag:  vollständig verfliest 

Deckenbelag:  Holzdecke 

Ausstattung:  Hänge-WC mit Unterspülkasten, Lüftung 

Zustand:  gut  
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2.5.11 Zimmer 2 

Bodenbelag:  Parkett 

Fenster:  Kunststofffenster mit Isolierverglasung 

Türen:    Holztür in Holzzarge 

Wandbelag:  verputzt und gemalt 

Deckenbelag:  verputzt und gemalt, umlaufende Holzverkleidung 

Ausstattung:  Fancoil  

Zustand:  gut 
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2.5.12 Zimmer 3 

Bodenbelag:  Parkett 

Fenster:  Kunststofffenster mit Isolierverglasung 

Türen:    Holztür in Holzzarge 

Wandbelag:  verputzt und gemalt 

Deckenbelag:  verputzt und gemalt, umlaufende Holzverkleidung 

Ausstattung:  Fancoil  

Zustand:  gut  
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2.5.13 Zimmer 4 

Bodenbelag:  Parkett 

Fenster:  Kunststofffenster mit Isolierverglasung 

Türen:    Holztür in Holzzarge 

Wandbelag:  verputzt und gemalt 

Deckenbelag:  verputzt und gemalt, umlaufende Holzverkleidung 

Ausstattung:  Fancoil  

Zustand:  gut  

 

 

 

  



 

 

DI(FH) Norbert Supanz, MBA  Seite 41 von 99 
GUTACHTEN:        BLNr. 84 und 85  |  EZ 3779  |  KG 01660 Kagran  |  1220 Wien, Tokiostraße 12/3/19 
 

2.5.14 Zimmer 5 

Bodenbelag:  Parkett 

Fenster:  Kunststofffenster mit Isolierverglasung 

Türen:    Holztür in Holzzarge 

Wandbelag:  verputzt und gemalt 

Deckenbelag:  verputzt und gemalt, umlaufende Holzverkleidung 

Ausstattung:  Fancoil  

Zustand:  gut  

 

 

 

  



 

 

DI(FH) Norbert Supanz, MBA  Seite 42 von 99 
GUTACHTEN:        BLNr. 84 und 85  |  EZ 3779  |  KG 01660 Kagran  |  1220 Wien, Tokiostraße 12/3/19 
 

2.5.15 Außenflächen 

Die Wohnung verfügt über zwei Terrassen, eine im 1. Dachgeschoß mit einer Fläche von ca. 9,80 m² 

sowie eine weitere im 2. Dachgeschoß mit einer Fläche von ca. 14,11 m², welche mit einer 

Gelenkarmmarkise ausgestattet ist. 

   

 

2.5.16 Kellerabteil 

Der Wohnung ist gemäß Nutzwertgutachten das Kellerabteil 3/19 mit einer Fläche von ca. 6,34 m² als 

Zubehör-Wohnungseigentum zugeordnet. 
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2.6 ENERGIEAUSWEIS 

Aufgrund eines ablehnenden Beschlusses der Eigentümergemeinschaft aus dem Jahr 2022 wurde kein 

neuer Energieausweis erstellt. Ein gültiger Energieausweis konnte von der zuständigen 

Hausverwaltung daher nicht vorgelegt werden. 

2.7 MONATSVORSCHREIBUNG; REPARATURRÜCKLAGE  

Seitens der Hausverwaltung wurde folgende Wohnbeitragsvorschreibung übermittelt: 

 

Abbildung 15: Auszug Vorschreibung ab 01.01.2026 Quelle: Hausverwaltung WEVIG GmbH 

Die letztvorliegende, vollständige Betriebskostenabrechnung (2024) findet sich im Anhang. Die 

Rücklage mit 31.12.2025 stellte sich wie folgt dar: 

 

Abbildung 16: Auszug Vorausschau für 2026 Quelle: Hausverwaltung WEVIG GmbH 

Gemäß Vorausschau 2026 sind in den kommenden Jahren folgende Instandhaltungs- und 

Verbesserungsarbeiten für die Liegenschaft geplant: 

• Ursachenbehebung wegen Wasserschaden an Fassade bei Stiege 3 – Top 19 

2.8 BESTANDSRECHTE; SONSTIGE VERTRÄGE; RECHTE DRITTER 

Die Einheit wird eigengenutzt. Über etwaige Bestands- und Nutzungsrechte liegen keine Informationen 

vor. 
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3 GUTACHTEN 

Die nachstehende Bewertung erfolgt unter Beachtung aller im Befund enthaltender Feststellungen 

sowie aller sonstigen wertbeeinflussender Merkmale und Voraussetzungen.  

3.1 BEWERTUNGSMETHODE  

3.1.1 Definition 

Auftragsgemäß wird der Verkehrswert der Liegenschaft ermittelt. Der Verkehrswert ist gemäß  

§ 2 LBG (Liegenschaftsbewertungsgesetz) wie folgt definiert: 

§ 2 (2) LBG: Verkehrswert ist der Preis, der bei einer Veräußerung der Sache üblicherweise im redlichen 

Geschäftsverkehr für sie erzielt werden kann. 

§ 3 (3) LBG: Die besondere Vorliebe und andere ideelle Wertzumessungen einzelner Personen haben 

bei der Ermittlung des Verkehrswertes außer Betracht zu bleiben. 

Der ermittelte Verkehrswert entspricht dem Marktwert. Dieser ist gemäß den Europäischen 

Bewertungsstandards der TEGoVA (The European Group of Valuers) und vom IVSV (International 

Valuation Standards Comittee) wie folgt definiert: 

„Der Marktwert ist der geschätzte Betrag, zu dem eine Immobilie in einem funktionierenden 

Immobilienmarkt zum Bewertungsstichtag zwischen einem verkaufsbereiten Verkäufer und einem 

kaufbereiten Erwerber nach angemessenen Vermarktungszeitraum in einer Transaktion im 

gewöhnlichen Geschäftsverkehr verkauft werden könnte, wobei jede Partei mit Sachkenntnis, Umsicht 

und ohne Zwang handelt.“ 

Im § 3 (1) LBG ist als allgemeine Regel für die Bewertung normiert, dass jene Wertermittlungsverfahren 

anzuwenden sind, die dem jeweiligen Stand der Wissenschaft entsprechen. Als solche Verfahren 

kommen insbesondere das Vergleichswertverfahren (§ 4), das Ertragswertverfahren (§ 5) und das 

Sachwertverfahren (§ 6) in Betracht. Gemäß § 7 LBG bleibt die Wahl des Wertermittlungsverfahrens 

oder allenfalls die Kombination von solchen dem Sachverständigen überlassen, wobei auf den Stand 

der Wissenschaft Bedacht zu nehmen ist: 

§ 7 (1) LBG: Soweit das Gericht oder die Verwaltungsbehörde nichts anderes anordnen, hat der 

Sachverständige das Wertermittlungsverfahren auszuwählen. Er hat dabei den jeweiligen Stand der 

Wissenschaft und die im redlichen Geschäftsverkehr bestehenden Gepflogenheiten zu beachten. Aus 

dem Ergebnis des gewählten Verfahrens ist der Wert unter Berücksichtigung der Verhältnisse im 

redlichen Geschäftsverkehr zu ermitteln. 

§7 (2) LBG: Sind für die Bewertung mehrere Wertermittlungsverfahren anzuwenden (§ 3 Abs. 2), so ist 

aus deren Ergebnissen der Wert unter Berücksichtigung der Verhältnisse im redlichen Geschäftsverkehr 

zu ermitteln. 
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3.1.2 Wahl des Wertermittlungsverfahrens 

Für die Bewertung der gegenständlichen, bestandfreien Wohnung wird das Vergleichswertverfahren 

herangezogen. 

Bestandfreie Wohnungen bilden ein regelmäßig gehandeltes Marktsegment. Als potenzielle Erwerber 

kommen sowohl Eigennutzer als auch Anleger mit Vermietungsabsicht in Betracht. Für derartige 

Wohnungen liegen am Immobilienmarkt in ausreichendem Umfang Kaufpreise vergleichbarer Objekte 

vor, sodass der Verkehrswert gemäß § 2 LBG aus tatsächlich realisierten Kaufpreisen vergleichbarer 

Wohnungen abgeleitet werden kann. 

3.1.3 Vergleichswertverfahren  

§ 4 (1) LBG: Im Vergleichswertverfahren ist der Wert der Sache durch Vergleich mit tatsächlich erzielten 

Kaufpreisen vergleichbarer Sachen zu ermitteln (Vergleichswert). Vergleichbare Sachen sind solche, die 

hinsichtlich der den Wert beeinflussenden Umstände weitgehend mit der zu bewertenden Sache 

übereinstimmen. Abweichende Eigenschaften der Sache und geänderte Marktverhältnisse sind nach 

Maßgabe ihres Einflusses auf den Wert durch Zu- oder Abschläge zu berücksichtigen. 

§4 (2) LBG:  Zum Vergleich sind Kaufpreise heranzuziehen, die im redlichen Geschäftsverkehr in 

zeitlicher Nähe zum Bewertungsstichtag in vergleichbaren Gebieten erzielt wurden. Soweit sie vor oder 

nach dem Stichtag vereinbart wurden, sind sie entsprechend den Preisschwankungen im redlichen 

Geschäftsverkehr des betreffenden Gebietes auf- oder abzuwerten. 

§4 (3) LBG:  Kaufpreise, von denen anzunehmen ist, dass sie durch ungewöhnliche Verhältnisse oder 

persönliche Umstände der Vertragsteile beeinflusst wurden, dürfen zum Vergleich nur herangezogen 

werden, wenn der Einfluss dieser Verhältnisse und Umstände wertmäßig erfasst werden kann und die 

Kaufpreise entsprechend berichtigt werden. 

Voraussetzung für die Anwendung des Vergleichswertverfahrens ist das Vorliegen einer ausreichenden 

Anzahl geeigneter Vergleichsobjekte mit tatsächlich realisierten Kaufpreisen. Vergleichsobjekte sind 

solche, die hinsichtlich der wertbeeinflussenden Merkmale weitgehend mit dem Bewertungsobjekt 

übereinstimmen. 

Bei der Wertermittlung sind nur Kaufpreise zu berücksichtigen, die in zeitlicher Nähe zum 

Bewertungsstichtag sowie in räumlicher Nähe zum Bewertungsobjekt erzielt wurden. Kaufpreise, die 

aufgrund ungewöhnlicher oder persönlicher Verhältnisse zustande gekommen sind, bleiben 

unberücksichtigt. 
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3.2 WERTWERMITTLUNG MITTELS VERGLEICHSWERTVERFAHREN 

3.2.1 Bewertungsparameter 

Lagebeurteilung: gute bis sehr gute Lage innerhalb des 22.Bezirks 

Wohnnutzfläche: 126,97 m² 

Freiflächen:  2 südseitige Terrassen mit insgesamt 23,91 m² 

Stockwerk:  1. und 2.DG 

Ausrichtung:  Nord-Süd-orientiert 

Räume:   2 Vorräume, 5 Zimmer, Küche, Badezimmer, 2 WCs, Abstellraum 

Grundrissgestaltung: zeitgemäß und funktional 

Erhaltungszustand: gut 

Zubehör:   Kellerabteil 

3.2.2 Vergleichspreise 

In der gleichen Wohnhausanlage bzw. im unmittelbaren Umfeld wurden folgende 

Vergleichstransaktionen von Wohnungen in Gebäuden ähnlichen Baualters festgestellt. 

 

Um eine bessere Vergleichbarkeit zu erzielen werden die Transaktionen angepasst.  

3.2.3 Gewichtete Fläche 

Zur Vergleichbarkeit der Kaufpreise werden neben der Wohnnutzfläche auch Außenflächen wie 
Balkone, Terrassen oder Gärten berücksichtigt, jedoch nur anteilig. 

Zu diesem Zweck wird eine sogenannte gewichtete Fläche gebildet, bei der Außenflächen mit 
reduzierten Anteilen zur Wohnnutzfläche hinzugerechnet werden. 

lfd.Nr. Baujahr KV-Datum Adresse Top Stockwerk WNFl. Terrasse Balkon Garten Kaufpreis

1 2003 12.03.2024 Tokiostraße 12 W Top 4 Stiege 4 1.OG 96,39 m² 10,21 m² 505 000,00€      

2 2004 26.01.2022 Tokiostraße 11 St 5, W 501 1.OG 67,18 m² 10,85 m² 18,93 m² 290 000,00€      

3 2004 01.04.2022 Tokiostraße 11 St 5, W 546 1.DG 53,70 m² 4,35 m² 259 000,00€      

4 2004 24.05.2022 Tokiostraße 11 St 5, W 515 2.OG 73,42 m² 330 000,00€      

5 2004 13.07.2022 Tokiostraße 11 St 2, W 208 1.OG 44,93 m² 6,63 m² 48,18 m² 236 000,00€      

6 2004 24.05.2022 Tokiostraße 11 St 5, W 503 1.OG 76,82 m² 13,51 m² 30,87 m² 355 000,00€      

7 2004 10.10.2022 Tokiostraße 11 St 4, W 431 5.OG 46,63 m² 195 527,00€      

8 2004 12.06.2023 Tokiostraße 11 St 4, W 424 4.OG 37,31 m² 167 895,00€      

9 2004 28.09.2023 Tokiostraße 11 St 5, W 526 4.OG 63,74 m² 7,79 m² 140 000,00€      

10 2004 28.02.2024 Tokiostraße 11 St 3, W 315 2.OG 62,37 m² 5,65 m² 270 000,00€      

11 2004 28.01.2026 Tokiostraße 11 St 4, W 433 1.DG 40,36 m² 7,64 m² 187 530,00€      

12 2004 28.11.2025 Tokiostraße 11 St 3, W 325 4.OG 33,84 m² 5,65 m² 160 000,00€      
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Es werden folgende Gewichtungen herangezogen: 

 

3.2.4 Zeitliche Anpassung 

Aus den Wiener Wohnungsmarktberichten der BUWOG Group sowie von EHL (Ausgaben 2019–2026) 

lässt sich für gebrauchte Eigentumswohnungen im 22. Wiener Gemeindebezirk folgende 

Preisentwicklung ableiten. 

 

Abbildung 17: Preisentwicklung ETW Quelle: eigene Darstellung, Daten vom Wiener Wohnungsmarktberichten 

Wie aus der Darstellung ersichtlich ist, zeigt sich seit 2022 eine weitgehend stagnierende 

Marktentwicklung. 

Auf Grundlage der dargestellten Preisentwicklung ergeben sich für die erhobenen Kaufpreise folgende 

zeitliche Anpassungsfaktoren: 

 

3.2.5 Lageanpassung 

Aufgrund der räumlichen Nähe der herangezogenen Vergleichsobjekte zum Bewertungsobjekt wird 

keine Lageanpassung vorgenommen. 

Fläche Gewichtung

Wohnnutzfläche 1

Balkon 1/3

Terrasse 1/4

Garten 1/10

KV-Jahr Anpassung

2022 2,74%

2023 2,74%

2024 2,74%

2025 0,00%
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3.2.6 Objektspezifische Anpassungen 

Zur Herstellung der Vergleichbarkeit werden die herangezogenen Vergleichspreise hinsichtlich der 

Geschoßlage angepasst. Folgende Anpassungen werden vorgenommen: 

 

Ein gesonderter Zuschlag für die Lage im Dachgeschoß wurde nicht angesetzt, da keine besonderen 

Qualitätsmerkmale (z. B. außergewöhnliche Aussicht) festgestellt werden konnten. 

3.2.7 Eliminierung von Ausreißern 

Die angepassten Werte werden im Hinblick auf mögliche Ausreißer anhand der einfachen 

Standardabweichung überprüft. Als Schwellenwerte dienen der Mittelwert zuzüglich bzw. abzüglich 

der einfachen Standardabweichung. Werte außerhalb dieses Intervalls werden als statistische 

Ausreißer betrachtet und in der weiteren Auswertung nicht berücksichtigt. Da die Wohnungen mit den 

laufenden Nummern 1 und 9 außerhalb dieses Intervalls liegen, werden diese in der weiteren 

Berechnung nicht berücksichtigt.  

3.2.8 Ableitung des Vergleichswertes 

Unter Berücksichtigung der zuvor dargestellten Anpassungen wird aus den verbleibenden angepassten 

Vergleichspreisen der Mittelwert gebildet. Daraus ergibt sich für das Bewertungsobjekt folgender 

Vergleichswert: 

 

Stockwerk Anpassung

1.OG 7,5%

2.OG 6,0%

3.OG 4,5%

4.OG 3,0%

5.OG 1,5%

DG 0,0%

lfd.Nr. KV-Datum Stockwerk

gewicht. 

Fläche Kaufpreis

Kaufpreis/m² 

gew. Fläche

angep. KV-

Zeitpunkt

zeitlich 

angepasst

objektspezif. 

Anpassung

angepasste 

Werte

bereinigte 

Werte

1 12.03.2024 1.OG 98,94 m² 505 000,00€      5 103,97€          2,74% 5 243,82€        7,50% 5 637,11€        

2 26.01.2022 1.OG 72,69 m² 290 000,00€      3 989,56€          2,74% 4 098,88€        7,50% 4 406,29€        4 406,29€        

3 01.04.2022 1.DG 55,15 m² 259 000,00€      4 696,28€          2,74% 4 824,96€        0,00% 4 824,96€        4 824,96€        

4 24.05.2022 2.OG 73,42 m² 330 000,00€      4 494,69€          2,74% 4 617,84€        6,00% 4 894,91€        4 894,91€        

5 13.07.2022 1.OG 51,96 m² 236 000,00€      4 542,13€          2,74% 4 666,58€        7,50% 5 016,58€        5 016,58€        

6 24.05.2022 1.OG 84,41 m² 355 000,00€      4 205,65€          2,74% 4 320,88€        7,50% 4 644,95€        4 644,95€        

7 10.10.2022 5.OG 46,63 m² 195 527,00€      4 193,16€          2,74% 4 308,05€        1,50% 4 372,67€        4 372,67€        

8 12.06.2023 4.OG 37,31 m² 167 895,00€      4 500,00€          2,74% 4 623,30€        3,00% 4 762,00€        4 762,00€        

9 28.09.2023 4.OG 65,69 m² 140 000,00€      2 131,30€          2,74% 2 189,70€        3,00% 2 255,39€        

10 28.02.2024 2.OG 63,78 m² 270 000,00€      4 233,14€          2,74% 4 349,12€        6,00% 4 610,07€        4 610,07€        

11 28.01.2026 1.DG 42,91 m² 187 530,00€      4 370,65€          0,00% 4 370,65€        0,00% 4 370,65€        4 370,65€        

12 28.11.2025 4.OG 35,25 m² 160 000,00€      4 538,69€          0,00% 4 538,69€        3,00% 4 674,85€        4 674,85€        

Median 4 660€              4 660€              

Arithmetisches Mittel 4 539€              4 658€              

Arithmetisches Mittel, ger. 4 660€              

Standardabweichung 798,5962 224,4717

Varianzkoeffizient 0,17593 0,04819

Intervallgrenze oben 5337,80

Intervallgrenze unten 3740,61
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Die Auswertung ergibt somit einen Vergleichswert von gerundet € 4.660,- pro m² gewichteter Fläche. 

3.3 VERKEHRSWERTERMITTLUNG 

Unter Zugrundelegung des Vergleichswertansatzes und der gewichteten Fläche des 

Bewertungsobjekts ergibt sich folgender Verkehrswert der Wohnung W Top 19 Stiege 3: 

 

Es ergibt sich somit ein Verkehrswert in Höhe von gerundet € 620.000,-. 

Das Kellerabteil ist im Verkehrswert berücksichtigt.  

Eine Einbauküche ist vorhanden. Aufgrund des Alters und des mäßigen Erhaltungszustandes erfolgt 

kein gesonderter Wertansatz.  

Wohnnutzfläche iAv. 126,97 m² Gewichtung: 1 126,97 m²

Terrassenfläche iAv. 23,91 m² Gewichtung: 1/4 5,98 m²

gewichtete Fläche W Top 19 Stiege 3 132,95 m²

angepasster Vergleichswert je m² gewichtete Fläche 4 660 €

Vergleichswert der Wohnung 619 535 €

Verkehrswert (gerundet) W Top 19 Stiege 3 620 000 €

   Vergleichswertermittlung 
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4 ZUSAMMENFASSUNG 

Der Verkehrswert der Anteile B-LNR 84 und 85 (jeweils 143/19.852 Anteile), verbunden mit 

Wohnungseigentum an W Top 19 Stiege 3, der Liegenschaft EZ 3779, KG 01660 Kagran, Adresse 1220 

Wien, Tokiostraße 12/3/19, beträgt zum Bewertungsstichtag 30.01.2026 unter Berücksichtigung der 

im Befund dargestellten Umstände sowie eines bestandsfreien Zustandes gerundet: 

 

EUR 620.000.- 

(in Worten Euro sechshundertzwanzigtausend) 

 

 

 

 

 

12. März 2026 

 

 

 

 

Der allgemein beeidete u. gerichtlich zertifizierte Sachverständige 

DIPL. ING.(FH) NORBERT SUPANZ, MBA 

 



 

 

DI(FH) Norbert Supanz, MBA  Seite 51 von 99 
GUTACHTEN:        BLNr. 84 und 85  |  EZ 3779  |  KG 01660 Kagran  |  1220 Wien, Tokiostraße 12/3/19 
 

5 ANLAGEN 

5.1 FOTODOKUMENTATION 

5.1.1 Außenansichten 
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5.1.2 Stiegenhaus Stiege 3 
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5.1.3 Aufzug Stiege 3 

   

5.1.4 Keller Stiege 3 
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5.2 BETRIEBSKOSTENABRECHNUNG 2024 
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5.3 JAHRESBERICHT 2025 & VORAUSSCHAU 2026 
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5.6 AUSZÜGE AUS BAUAKT 
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